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Kreishandwerkerschaft für Ausnahmegenehmigungen in der Umweltzone

Das Handwerk in Bonn hat erhebliche Zweifel, dass mit der Ausweisung einer Umweltzone in Bonn die Stickoxidbelastung maßgeblich gesenkt werden kann. Die Hintergrundbelastung durch die Stadtautobahn, den Schiffsverkehr und andere Emittenten bleibt erhalten. Der  Straßenverkehr in der Reuterstraße soll als Hauptverursacher für die hohen Belastungswerte  eingeschränkt werden.

In anderen Städten mit einer bereits eingerichteten Umweltzone hat diese Maßnahme bisher nicht zu den erhofften Verbesserungen der Luftgüte geführt. Dies sollte nach Ansicht der Kreishandwerkerschaft Bonn ∙Rhein-Sieg nochmals zum Überdenken der Anordnung einer Umweltzone in Bonn führen. Nach Angaben des Hauptgeschäftsführers der Kreishandwerkerschaft, Alois Blum, sollte vor Einführung einer Umweltzone in Bonn auch geprüft werden, wie sich der Abbau des Altbestandes an Fahrzeugen durch die „Abwrackprämie“ auf die Luftgüte an der Reuterstraße auswirken wird. Das Kfz-Handwerk stuft die Verschrottung alter, umweltbelastender Fahrzeuge als wichtiges Argument gegen die Einführung von Umweltzonen ein. 

„Es liegt allerdings auch im Interesse des Handwerks, sämtliche Ursachen für die belastenden Werte auszumachen und zu beseitigen, um Bonn als attraktive Wohn- und Tourismusstadt weiter aufzuwerten. Die Gesundheit der Menschen muss Vorrang haben und dabei spielt die Luftqualität eine wichtige Rolle“, so Blum weiter. Ein Bündel von Maßnahmen wie „Steigerung der Anzahl der Jobtickets, Einbau moderner Heizungsanlagen, Einsatz erneuerbarer Energien, Umrüstung auf Rußpartikelfilter und vor allem energetische Gebäudesanierung“ müssen deutlich mehr in den Vordergrund rücken und ihre Wirkung zeigen.  

Die Kreishandwerkerschaft setzt sich dafür ein, dass das Bonner Handwerk durch die Umweltzone nicht über Gebühr belastet wird oder sogar einzelne Betriebe in ihrer Existenz gefährdet werden. Für in der Umweltzone angesiedelte Betriebe muss es schnelle, einfache und vernünftige Ausnahmeregelungen geben. Die Unternehmen können nicht in der derzeit miserablen wirtschaftlichen Lage kurzfristig gezwungen werden, ihren Fuhrpark zu erneuern. Auch Servicefahrzeuge, die in die Umweltzone zu den Kunden einfahren müssen, sollten eine großzügige Ausnahmebewilligung erhalten. Der Regio-Parkausweis sollte eingeführt werden, um auch älteren Liefer- und Kundendienstfahrzeugen ohne Umweltplakette  eine Zu- und Abfahrt zu ermöglichen.   
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